
Anlage 
Übersicht zu § 3 BesZVO NRW 

Abweichende Zuständigkeiten für Einrichtungen des 
Landes einschließlich Landesbetriebe 

 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der Einrichtung Zuständige Stelle für 
die Aufgaben in 
Spalte 3 

Aufgaben 
gemäß 
§ 2 Absatz 1 
Nummer 

 1 2 3 
1 Abschiebungshafteinrichtungen Bezirksregierung 

Detmold 
1, 2, 3 u. 4 

2 Zentren für Schulpraktische 
Lehrerausbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Bezirksregierung*) 1, 3 u. 4 

3 Zentralstelle der Länder für 
Gesundheitsschutz bei 
Arzneimitteln und 
Medizinprodukten 

Bezirksregierung Köln 1, 2 u. 3 

4 Sammlung „Kunst aus 
Nordrhein-Westfalen“ 
Kornelimünster / Aachen des 
Ministeriums für Kultur und 
Wissenschaft 

Bezirksregierung Köln 1, 2 u. 3 

5 Geschäftsstelle der 
Bauministerkonferenz 
(ARGEBAU) 

Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und 
Digitalisierung 

1, 2 u. 3 

*) Zuständig ist jeweils die Landesmittelbehörde, in deren Geschäftsbereich die 
Einrichtung ihren Sitz hat. 


